In Deutschland ist die Erstellung einer Spendenbescheinigung (offiziell: Zuwendungsbestätigung) an strenge gesetzliche Vorgaben des Finanzamtes gebunden. Nur gemeinnützige Organisationen, Vereine oder juristische Personen des öffentlichen Rechts dürfen diese ausstellen.
Hier ist ein rechtssicheres Muster für eine Geldspende, das du als Vorlage verwenden kannst.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuwendungsbestätigung
Aussteller:
Vereinigung der Gartenfreunde "Am Riesenlöffel e.V." 
Haarhäuserstraße
99310 Arnstadt]

156/142/00399/ Freistellungsbescheid-Datum]
Bestätigung über Geldzuwendungen
(gemäß § 50 Abs. 1 EstG)

Name des Zuwendenden: [Vorname, Nachname]
Anschrift: [Straße, PLZ, Ort]

Betrag der Zuwendung: [Betrag in Euro] €
In Worten: [Betrag in Buchstaben]
Tag der Zuwendung: [Datum]

 * Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen: [ ] Ja [ ] Nein
 * Wir sind wegen Förderung [Zweck einfügen, z.B. des Sports / der Kunst] nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes [Name des Finanzamtes], StNr. [Steuernummer], vom [Datum des Bescheids] für den letzten Veranlagungszeitraum [Jahr] nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit.
 * Die Zuwendung wird nur zur Förderung des oben genannten Zwecks verwendet.
Hinweis:
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke verwendet wird.

[Ort, Datum]



(Unterschrift des Bevollmächtigten)

[Name in Druckbuchstaben]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wichtige rechtliche Hinweise:
 * Amtliches Muster: Das Finanzamt verlangt oft ein Layout, das exakt dem amtlichen Muster entspricht. Weiche nicht zu stark vom Text ab.
 * Unterschrift: Eine Spendenbescheinigung muss im Original unterschrieben sein (außer bei einem beim Finanzamt angemeldeten Verfahren für elektronische Bescheinigungen).
 * Kleinbeträge: Bei Spenden bis 300 € (Stand 2024/2025) reicht dem Finanzamt oft ein "vereinfachter Nachweis" (z. B. der Kontoauszug zusammen mit einem Beleg des Vereins, dass man gemeinnützig ist).
 * Sachspenden: Wenn es sich um eine Sachspende (Kleidung, Auto, etc.) handelt, sieht das Formular anders aus, da der Wert der Sache genau ermittelt und begründet werden muss.

